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An die Herren Vorsitzenden
der Voreinschätzungs-Kommissionen des Kreises.
Die König!. Regierung in Wiesbaden hat die Neubildung der
iischätzuogS-Kommisfione» für die Einschätzung der Staats - und
ndeeiukommeusteukr für das Steuerjahr 1917, 1918 und 1919
doet. Eie wollen mir deshalb umgehend Vorschläge darüber

chen, ob und gegebenen Falls welche avderweite Zusammen-
ihrer Kommission wünschenswert wäre, besonders aber:

ab Sie die Stellung einer Borsttzeudeu der LoreinschätzungS»
stommisfio« auch für die Zukunft beibehalte» wollen;
iS ein vom Staate zu ernennendes Mitglied oder desieu Stell¬
vertreter etwa nicht wieder zu ernennen wäre und wer eventl.
in dessen Stelle zu ernennen ist;
ob mit der adgelanfeven Periode bereit- eines dieser Mit¬
glieder durch Tod oder Verzug auSgeschiedeu ist.

Ich ersuche mir etwaige Vorschläge bis spätesten- zum 30.
d. IS . einzureichen.
Westerd«», , den 13. Mai 1916.

Der Vorsitzende
öer EinkommensteuerVeranlagung- Kommission

des Kreise- Westerburg.
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An die Herren Bürgermeister de- Kreises.
In den nächsten Tagen erhalten Sie die Nachweisung der

den Einwohnern de- GemeindebezirkS im Umherziehen oder gc-
87 drS GewerbcsteuergcfttzeSsteuerfrei betriebenen ftehen-
Äeverbe(einschließlich der betriebSsteuerpflichtigen Betriebe)
die ErgänzungSsteuer-VeranlagungSperiode 1914—1916 und
n mit dem Ersuchen, eine gleichartige Nachweisung, für welche
Formular Ihnen zugeht, für dir Periode 1917—1919 aufzustellen.
In die genannte Nachweisung sind mit der BorauSsetzung,

gesamte« steuerbare « Uermöge» die Summe von
mittel»>>»y Md. sidersteißt, alle diejenigen Gewerbetreibenden aufzu-
,t elod-I welche betreiben:

Kaffee, Hanstrrgemerde.
>ritt ftehendr». aber nach 8 7 de« Gemerbeste«erge-

fitfi Wm*  gemerdestenerfreir « Gewerbe , sowie
rca i. ei« z,etrieb*ste»erpsttchtigr» Gewerbe , insofern Absatz

tu ? Platz greift. Mehrere Teilnehmer eines Gewerbebetriebs
ii»d , l» solche zu bezeichnen und unmittelbar hitttereiuattder

'l. «Ä '"̂ »führen.
0 " ' . In Spalte 5 der Nachweisung ist nicht daS steuerpflichtige
l gj ^ teinkommen, sonders das bei der Veranlagung zur Einkommen-

?/d '«M be,w. Gemeindesteuer angenommene Eirikommeoa« » dem
»̂selben̂ -" -triebe anzugeben.

.n/.. k? ie  Feststellungen zur Bewertung des gewerbliche« A«ia,e-
»uen- «V»trieb «kapital « (Spalte 7 der Nachweisung) sind er

^dchenfaU » an Ort n«d SteUe bei de» betreffende«
laHM^f*»rbotr,tbe «de« »arzanehme«.

fch erwarte , dasi bet Gemittet««, der Kühe de« ge¬
wichen Anlage- und Keteirdakapital « mit der «ött-
»«r,f,tt »«rgegangen wird,
bi« zum 20. Juli d. IS . sind wir die neue und die alte Näch¬

st wieder einzusenden. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich die-
^ Nachweisungen, welche unvollständig, oder« it falschen«nv
Wasteu Einträgen oder nicht annähernd richtiger Schätzung
°de de« Anlage- und Betriebskapitals und dergl. mehr mir
W werden, a«f Koste« de« betretfendeu Hürgermei-

bekao
Maib
gewicht

ir«b»

stör» durch Feststell««, a« vrt «nd j-telle von hierzu durch
mich besonder- beauftragte Personen neu«ujstellen lasse» «erde.

Etwaige noch erforderliche mündliche Belehru«gen über die
Anfertigung der Berzeichuisse werden Ihnen bereitwilligst auf dem
hiesigen Eteuerbureau erteilt werden.

Westerburg, den 12. Mai 1916.
8ler Uarsttzende

der Einkommensteuer Urrattiagnngo-Kommifst»«
E. 199. de« Kreise« WesieebArg.

Bett. : Abschluß der Kassenbücher der Gemeindekasse».
diejenigen Herren Bürgermeister, welche den Bericht über deu

Abschluß der Bücher der Gemeindekasse noch nicht eingesaudt haben,
werden hiermit an deffen «mgetzeude Einsendung erinnert.

Westerburg, den 12. Mai 1916.
Der R»rsttze«de des Krei«ausschttsse«

des Kreise» Westerbur,.
An die Herr»« Bürgermeister de« Kreise».

Bett.: Krieg «kinders »e«de.
Die Verwaltung der KriegSkivderspende keilt folgendes mit:

„Die am 20. September 1915 von der Frau Kronprinzessin iuS
Leben gerufene Kriegskinderspende besteht jetzt etwa ein halbes Jahr,
sodaß sich somit ein Ueberblick über die gesamte Tätiakett sowie über
die gewaltigen Anforderungen, welche an diese Geldsammlung gestellt
werden, gewinnen läßt. Während der ursprüngliche Zweck war,
dann helfend eiozusprivgen, wenn die KriegSwochcvhtlfe noch nicht
gewährt war und daher eine besondere Bedürftigkeit bestand, ist jetzt
durch die allgemeine Auszahlung der Wocheuhilfe ein Ausgleich ge¬
schossen. ES veibleiben daher derK. K. Sp. nur alle diejenige» Fälle
Vorbehalten, welche infolge besonderer Umstände eine Berücksichtigung
erfordern. Statt dessen habe« aber fast sämtliche KriegSmütter die
Gewohnheit angenommen, Bittgesuche an die Frau Kronprinzesstu
eiozurciche», in vielen Fällen wird sogar die suSgesetzte Prämie für
ein KriegSkind sofort „beansprucht". So gehen täglich bei der
Geschäftsstelle, Berlin W. 62. Wichmanustraße 20. 1200 bi« 1300
Gesuche ein, also über 450000 jährlich. Hieran« ist erstchtlich, daß
eS ganz ausgeschlossen ist, auch nur annähernd alle Eingaben zu
berücksichtigen. Zur Beantwortung vielfacher Anfragen teile« wir
nachstehend die Grundsätze für die Bewilliguug der KrtegSkinder«
spende mit:

Nur solche Frauen kommen in Betracht, welche durch
besondere Umstände in antzerordentliche Notlage gerate«
sind, wenn

1. Der Ehemann sich zur Zeit der Geburt im Heeresdieust be¬
funden hat,
DaS Kind nach Beginn der Sammlung, also «ach dem 19.
September 1915 geboren ist,
Der Ehemann nicht über 20 Mk. Löhnung monatlich bezieht,
Die Mutter außer Kriegsunterstützung und Wocheuhilfe keine
anderen Einnahmen oder soustige Vorteile hat.
Die Gesuche innerhalb3 Monaten nach der Geburt eingereicht sind.

AlS besonders bedürftig können Frauen nicht angesehen
werden, welche sich infolge der unvermeidlichen LebenSmittelteuerung
allerlei Beschränkungen auferlegen müssen, welche freie Wohnung,
MietSnachlaß, freie Feuerung, freie Lebensmittel, freie» Garte«,
freies Ackerland haben oder andere Vorteile genießen."

Eie wollen nach Möglichkeit dahin wirken, daß Gesuche auf
KriegSkinderspenbe nur eingereicht werden, falls eine im Vorstehen¬
den erläuterte außergewöhnliche Notlage besteht, auch etwa schon
ablehnend beschiedene Antragstellerinnen entsprechend belehren.

Mesterdurg, den9. Mai 1916. Ker L- ndrqt.
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Auf Bera»laff»ng btS LandratSamteS hat das Amt zur Lie- ;
ferting der befchlaguahmten Hafer- pp. Menge« die erforderliche»
Säcke gestellt. ES ist jedoch wiederholt die Wahrnehmung gemacht
worden, daß diese Säcke»icht wieder in voller Zahl (weder voll
»och leer) zurückgegebe» worden find und widerrechtlich zurückgehal»
te» werde».

Lei der sehr große« Knappheit von Säcken ist e? Psticht eines
Jede», alle dem Amt gehörigen und zu dem beabsichtigten Zweck
»icht gebrauchten, gezeichnete» und»ugezeichneten Säcke zurückzugeben.

ES wird deshalb gebeten, die Gemeinde« pp. a,weife« zu
wolle«, sämtliche«och im Besitz habenden Säcke, auch solche, die
von im Quartier gelegenen Truppen zurückgeblieben find, sofort
zurückzugeben, andernfalls dieselben zum heutigen BeschaffungSpreise
bezahlt werden müsse».

«rfnrt , de« 10. Mai 1916. A»»i,l . Proviantamt.
A» die Herren Hürgvrm erster de« Kreist».

Abdruck zur baldige» Erledigung.
Mrsterbnr, . des 12. Mat 1916. Der Fondrat.
Die Anfuhr»oo Strotz ist ganz unzulänglich«nd deckt nicht

mal auuäherod de, Bedarf für das Besatzung«. geschweige den für
daS Feldheer. Seitens de, Köaigl. KriegSmintsteriumS ist daher
die Liefert» « durch die Zivilverwaltungen— Landlieferunges—
beantragt worden. Sevor diese Maßnahme jedoch zur Durchführnog
kommt soll ohne Beschlagnabmuaa«nd Requisition versucht werden,
zunächst de« notwendigsten Bedarf durch freihändige» Ankauf auf-
,»bringen. Dieses ist aber nur möglich durch Uuterstützuug der
Königlichen Landratsäwter, da auf wiederholte diesseitige Bekannt-
machungen«sw. weder Angebote noch Zufuhren eingioge».

DaS Amt bittet daher, in geeignet erscheinender Weise die
KreiSeingrsessenenzur Abgabe von Stroh an das Proviantamt zu
veranlaffen. Die Zufuhr kann ohne vorherige Anfrage jederzeit z«
de» festgesetzten Höchstpreisen erfolgen.

Coblrnr . de« 8. Mai 1916.  Proviant «« ».
Au die Herren Bürgermeister de« Kreist»

mit dem Ersuchen, mir ?«« »0 . d. Mt «, anzuzeigeo, wieviel
Stroh au? de« einzelnen Gemeinden noch abgefahren werden kann.

Fehlauzeige erforderlich.
Westerburg, de» 12. Mai 1916. Her zandrat.

Bekanntmachung.
Wir gebe» den Mitgliedern de» LiehhaodelSverbandeS bekannt,

daß vom 15. d. Mts. ab alle im Kreise angekanften Schlachttiere,
an die Kreisabnahmestelle abgeliefert werden müffe» und nur dort >
durch Vermittlung des KreiSvertrauensmauneSvom Verband ab¬
genommen werden.

Frankfurt a. M.» den 13. Mai 1916.
Pietzhandelsverstond f . d. Peg . Kerirtz Mieskaden.

Dar Uarstand.
Den Herren Bürgermeister« zur Kenntnis behufs sofortiger

»enachrtchtigung der Viehhändler Ihrer Gemeinde. Vertrauensmann
ist Viehhändler Friedrich Schäfer. Westerburg.

Westerbur - , den 15. Mai 1916.
Dar Uvrsttzeude de» Krelsan - fchuffe«

_ da» Kreist « Wekerbnr,. _
Betr.: Festsetzung deä Höchstpreises für Milch.

Die Verordnung vom 12 Februar d. J8 . betr. Milchversor»
gnng und Festsetzung eines Höchstpreises für Milch— 111b 2701/677
— wird zu Ziffer ll 5 dahin adgeändert:

Die Verordnung gilt bis auf Weitere,-
Frankfnrt a. M.»den9. Mai 1916.

StrAvertrrtende « Generalkommando 18. Armeekorp «.Der Kommandierende General:
Freiherr don Gall,  General der Infanterie

Wird unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt No. 15 von z
1916 abgedruckte Anordnung deS stellvertr. Generalkommandos 18.
Armeekorps vom 12. Febr. 1916 veröffentlicht.

Westrrknrg , den 13. Mai 1916.
Har Darsthrnde de» Krei «aa «fchvss*«

K. 3999 _ de« Kreist « Mesterdnr,.
Vekanntmachuug.

Da sich ergebe« hat, daß im Bezirk deS XVIII. Armeekorps
die für die Anfertigung von MannschaftSbekleiduogSstücken von der
Heeresverwaltung festgesetzten Entlohnungen den Arbeitern vielfach
unter Umgebung der Tarife »orenthaltrn werden, bestimme ich auf
Grund deS Gesetze« über den Belagerungszustand vom4. Juni 1851
(©. 6 . 6 - 451) hiermit für den Bereich des XVIII. Armeekorps:

I. Für alle von BekleiduogSämter« vomI .Mai 1916 ab in Auftrag
gegebenen und in Privatbetrieben iw Bereich de, XVlll. Ar»eekorpS
erfolgeudeo Anfertigungen vou MaimfchaftsbekleidungSstücken(Schnei¬
der- «nd Mützeomacher-Dofertigungrn, Schulterklappen, Unterhofen,
Hemden, Leibbinden, Halsbinden, Helmbezügen, Armbinden, Salz,
beuteln, Aufuähen der Buchstaben und Nummer» bei Helmbezuaeu)
dürfen keine Vereinbarungen getroffen werde», welche von den Lohn-
abredrn in dem vom Reserve-Bikleidungsamt XVIII. Armeekorps in
2J; •. ! rm ^ Ap 'is 1916 herniiSgegebenen allgemeinen und

besondere» Vertragsbedingungen abweichea. Hiernach ist der Aufh
nehmer verpflichtet, jedem au der Auftragsausführung beteiligte,
beiter einen Abdruck der vo« ihm mit dem Amt geschloffenen
feruogSabkommenS, soweit eS die Lohnverhältuifle berührt, zu,
abfolgen. Ebenso haftet er dafür, daß seine Unterlieferanten»•
Zwischenmeister das Gleiche Inn.

Außerdem hat jede Arbeitsstelle, die Zuschnitte zu Bekleid,,
stücken ausgibt oder solche Bekleidungsstücke aufertigt, diese„tz
meine« Vertragsbedingungen^ sowie ein Verzeichnis der Loh»
und ein vom Amt beglaubigtes Preisverzeichnis der Nähmittel
ArbeitSraum und in der Ausgabestelle deutlich sichtbar auSzuhä^

II. Zuwiderhandlungen werden auf Grund des§ 9 5 deS Gchj
über den Belagerungszustand bestraft.

Frankfurt a. M.. den 20. April 1916.
Stellvertr . Geueralkonnnand- de« 18. Armeekarp«.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Wird hiermit veröffeutlicht. Die Herren Bürgermeister wo!
die mit Anfertigung von Mannschafts-Bekleidungsstücken für
Heeresverwaltung beauftragten Handwerksmeister auf vorstrh
Bekanntmachung aufmerksam wache«.

Mostrrbnr- , den 35. April 1916.
l . 4325. Der Land rat.
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zur Bekanntmachung über Kaffee vom6. April 1916(RGBl. S .2(1>18er
Auf Grund des § 11 der vordezeichneten Bekanntmachung vi ulenei

folgendes bestimmt: !t Ani
Höhere Verwaltungsbehörde im Sinuc des § 7 der Best»itltrL

machung ist der Regierungspräsident, für Berlin der Oberprästd» tii Ir
Zuständige Behörden für das im 8 6 der Bekaoutmach« iiielba

vorgefeheue Verfahren bei Uebertragung des Eigentum« findi 8
Landräte (>n Hoheuzollern die Oberamtmänner) und die Polizei« Wo,
waltungen der Stadtkreise. Im LandeSpolizeibezirkBerlin isti »t, ini
Polizeipräsident von Berlin zuständig. ii den

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in deren Bqi asteig
fich der Rohkaffee befindet. »erbei

Kerli «, den 6. Mai 1916. 8-'
Der Minister für Der Minister für Sandwirtfch

Handel ««d Gewerbe. Domäne» ««d Forste«.
I . A.: Lusevsky. I . A-: v. Maffeobach.

Der Minister de» Junrru. I . A.: v. Jarotzky.
»ihr'Aussührnug - anweisn » -

zur Bekanntmachung über die Einfuhr von Kaffee auS dem SnrlM.̂
vom6. April 1916(RGBl. S - 245).

Auf Grund der § 10 der vorbezeichneten Bekannt« »-» j. »
folgende» bestimmt: §

<8e
wird

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne de« § 7 der BekiH^
machung ist der Regierungspräsident, für Berlin der Oberpräsik ^

Zuständige Behörden für das i« § 5 der vekanntmat« , We
vorgesehene Verfahren bei Uebertragung deS Eigentums stadI
Landräte (in Hoheuzollern die Oberamtmänuer) und die Polizei« =
Wallungen der Stadtkreise. Im LandeSpolizeibezirkBerlin ist̂ s
Polizeipräsident von Berlm zuständig. ^

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, in deren Btz
der zur Lieferung deS Kaffees Verpflichtete seine gewerblicheN» „ ^
laffung oder io Ermangelung einer solchen seiuen Wohnsitz hat

Kortin M. 9. den6. Mai 1916. , _ ^ ßeg!
Der Minister für Landwirtschaft, Der Minister fi

Domäne» « nd Forsten. Handel »nd Gen»
I . A.: von Maffenbach- I A.: LusenSkh.
Der Minister de« Inner«. I . A-: v. Jarotzky.

A«- fükru»asa »weifu«a
zur Bekanntmachung über Tee vom6. April 1916 (RGBl. S

Auf Grund de» 8 11 der vorbezeichneten Bekaontms
wird folgender bestimmt:

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des § 8 der Bel»
machung ist der RegierungSprästdent, für Berlin der OberprW

Zuständige Behörden für daS im 8 6 der Bekannt«» '
vorgesehene Verfahren bei Uebertragung de, Eigentum? sind
Landräte (in Hoheuzollern die Oberamtmänner) uud die W
Verwaltungen der Stadtkreise. Iw LandeSpolizeibezirkBerlin
der Polizeipräsident vo» Berlin zuständig.

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde, i« deren
sich der Tee befindet.

Kerti «, den6. Mai 1916. __
De» Minister für Landwirtschaft, Der Minister f**

«epfl
in zu

Domänen und Forste «.
I . A-: v. Maffenbach.

Handel und Gew^ "" °>
I . A. : LusenSkh

Betr.: Berkanfsverbot für optische Ware^
Auf Grund des 8 9b des Gesetze, über den BelagttU»4

stand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für den mir unterst"
KorpSbezirk und— im Einvernehmen mit dem Gouverneur—
für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Sowohl Gewerbetreibenden wie Privatpersonen ist eS verv"̂
ohne Genehmigung des Generalkommandos Prismengläser aller'
Ziel- und terrestrische Ferngläser, Galiletsche Gläser« it einer\  ^
größernng von 4 mal und darüber, sowie die optische» Teile v
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,ex 8lu (jtlL fl[ii«wte # Gläser , ferner photographische Objekte in de » Licht - ,
teiligttigMn 3,5 • 6  und den Brennweiten von wehr alt 18 cm zu verkaufen , i
ijfenen o. Zuwider Handlungen werden mit Gefängnis ÜS zu einem Jahre , i
;rt , j- Lorliegeu mildernder Umstände mit Haft oder mit Geldstrafe -
rasten 0> 1 1500 Mark bestraft.

a . M . . den 2 . Mai 1916.

Sekleidu «« KtrUv . GeneralKsmmand » de « 18 . Armeekorps.
liefe Der Kommandierende General:
:r Loh «sj Freiherr von Gall , General der Infanterie.

Sjijä, " Bekanntmachung
bei H über dal « erbot deS Malzhandels . Vom 4. Mai 1916.

Der BnndeSrat hat auf Grund deS § 3 des Gesetzes über
i Ermächtigung des BundesratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen

irkorp », t,  vom 4 . August 1914 (ReichS -Gesetzbl . S . 327 ) folgende
' Mdnung erlaffen:

8 1 . Wer bei Inkrafttreten dieser Verordnung Malz (Darr-
jlj ) im Gewahrsam hat , ist verpflichtet , die vorhandenen Mengen

eisterwol nach Eigentümer » « nter Nennung der Eigeutümer und
'en für j | Lagerungsorte dem Deutschen Brauerbund io Berlin onzuzeigen,

vorstehgj B(jt  auS den 88  2 und 3 nichts anderes ergibt . Dasselbe
It von Gerste , die durch Bezug oder Anrechnung auf ein Gersten.
Ment nach 8 8 de : Verordnung über den Verkehr mit Gerste

audrit. ||M as Juni 1915 ( Reichs -Gesetzbl . 6 . 384 ) beschlagnahmefrei
" Mden ist , gleichviel ob sie sich im Gewahrsam von Betrieben

öl . S . 211 it Gerstenkontingent oder in dem von andern Betrieben oder
achung b nsonen , insbesondere von Mälzereien oder Händlern , befindet.

l! Anzeigen sind innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten
,er Beke « ik  Verordnung zu erstatten . Malz - oder Gerstenmengen , die
»erprästdn M Inkrafttreten dieser Verordnung unterwegs sind , sind un-
ontmaitl ! iiielbar « ach Empfang vom Empfänger anzuzeigeo.
S fi »d i § 2 . Von der Anzeigepflicht find befreit Malz - und Gersten«

Polizei »! «jen , die sich im Gewahrsam von Betrieben mit Gerstenkovtin-
rlia ist » »t, insbesondere von Brauereien , befinden , soweit sie zusammen

ii den bereit - verwendeten Malzmengen nicht die Gesamtmenge»
,rren Ng, Weigen , die diesen Betriebe » nach den eigenen oder von ihveo

iwrbeneu Kontingenten zustehen . DaS gleiche gilt von Malz¬
et Gerstenmengen , die sich im Gewahrsam von Mälzereien br-

virtsch «» »» , aber im Eigeotume von Betrieben mit Gersteukonliugevtea
«jm oder an solche auf Grnud von Verträgen abzulieferu sind.
iiioor Inkrafttreten dieser Verordnung obgeschloffen sind . Soweit

gedachte Malz - oder Gerstenmengen jedoch zuzüglich der im
«jrsam der betreffenden kontingentierten Betriebe stehenden
gen deren Gesamtkontiogente übersteigen , sind sie von den Jn-
n der letztgenannten Betriebe innerhalb der im § 1 gesetzten
auzuzeige « . Gerste ist dabei »ach dem Maßstab von 100 zu

in Malz umzurechneo.
8 3 . Lon der Anzeigepflicht befreit sind ferner die Malz

Her».
ach.
otzky.
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Januar 1916 ( ReichS -Gesetzbl . S . 77 ) der Zentralstelle zur
Jr »Ü i ^ liffnng der HerreSverpflegung zur Verfügung zu stellen sind,
erttn iflM z 4 . Bon dem Inkrafttreten dieser Verordnung ab sind

näaderungen an den anzuzeigenden Vorräten , abgesehen von der
uriilzuug der Gerste , und rechtSgeschäftliche Verfügungen darüber

hat « Eenehmiguog deS Deutschen Brouerbundes verboten . Den
n ltz S ^ ^ geschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungeu gleich , die im
fl » * , 2, lege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehnng erfolgen.
*1, J a 1(1 Anzeigepflichtige hat für Aufbewahrung und pflegliche Be-

der Vorräte zu sorgen.lsenSky.
otzky.
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8 5 . Das Malz und die Gerste, hinsichtlich deren die An-
ltpflicht besteht , sind dem Deutschen Brauerbuud oder de « von

® zu Bezeichnenden käuflich z» überlaffen.
8 6. Erfolgt die Ueberlaffung nicht freiwillig, so wird daS

Mtum auf Antrag des Deutschen BrauerbundeS durch die zu¬

gige Behörde des Orte «, wo da » Malz oder die Gerste lagert,
den Deutschen Brauerbuud oder den von ihm in dem Antrag

'Kichueten übertragen . Die Anordnung ist an den Besitzer de»
AzeS oder »er Gerste zu richten . DaS Eigentum geht über,
™ die Anordnung dem Besitzer zugeht.

§ 7 . Dem Verpflichteten ist für die überlaffene « Malz - oder
lsteomengcn ein angemeffeoer Uebernahmepreis zu zahlen.

^ L  Kommt zwischen den Beteiligten eine Einiauog über den PreiS
»eren « fl änstande , so wird er von der höheren Verwaltungsbehörde

7k Orte», wo das Malz oder die Gerste lagert, endgültig festge-
. . . W - Diese entscheidet ferner endgültig über alle Streitigkeiten , die

Her f» l ^ rwischen den Beteiligten aui der Aufforderung zur Ueberlaffung
Gew, »" aus der Ueberlaffung ergeben.
fenikw, 8 8 . Der Deutsche Brauerbund hat die angezeigte « Malz-

Dkrstenvvrräte von dem Anzeigepflichtigen binnen sechs Wochen
Eingang der Anzeige abzufordero . Erfolgt die Abforderung

«n/ . rW Trist nicht , so geht die Gefahr auf de » Deutsche»
untcrp if «reuerbuud über , und der Preis ( § 7 ) wird fällig.
tU iu  I d . Der Deutsche Brauerbund hat die verfügbare » Malz«
»Hersteivoiläte  auf solche Brauereien und Malzextraktfabrikc«

, ^ «llel ^ ^ rrtetle » . deren Kontingent nicht gedeckt ist.
u ? er  Reichskanzler kau » die Bedingungen festfetzeu , unter

Teile Deutsche Brauerbuud da « Malz und dir « erste abzugebe » hat.

§ 10 . Betriebe wit Gerstenkontingent dürfe « Malz oder
Gerste , hinsichtlich dere » die Anzeigepflicht nicht besteht , an Dritte
nur veräußern , wenn fie gleichzeitig den entsprechende » Teil ihres
Kontingents übertragen.

Die Mälzereien haben das gesamte auS der Gerste ein¬
schließlich der Erlatzgerste für AuSputzgerste hergestellte Malz an
de » Betrieb abzulieferu , auS deffe» eigenem oder erworbeue » Kou-
tivgeut die verarbeitete Gerste herrührt . Soweit vor Inkrafttreten
dieser Verordnung abgeschlossene Verträge noch nicht eifüllt find,
sind die Malzmengen , aus die die betreffenden kontingentierten Be¬
triebe vertragsmäßig keinen Anspruch habe », dem Deutsche » Brauer-
bund alsbald nach der Fertigstellung auzuzeige » . Die §8  4 bi » 9
fiudeu finngewäß Anwendung.

8 11 . Die LandeSzentralbehörden bestimmen, wer als höhere
VerwaltungSbebörde im Sinne des § 7 Abs . 2 sowie als zuständige
Behörde im Sinne d -S 8 6 anzufeheu ist.

8 12 . Der Reichskanzler kann Bestimmungen zur AuSführu»»
dieser Verordnung erlaffeo . Sr kann von den Vorschriften dieser
Verordnung Ausnahmen gestatten.

8 13 . Mit Gefängnis bis zu sechs Monate» oder Geldstrafe
bik zu süufzehntauseud Mark wird bestraft:

1 . wer vorsätzlich die in den 88  1 . 2 und 10 Abs . 2 Satz 2
vorgeschriebenen Anzeigen nicht oder nicht rechtzeitig erstattet
oder wer wissentlich unrichtige ober unvollständige Angabe»
macht,

2 . wer de » Vorschriften im 8 4 Satz 1 und 3 und iw 8 10
Abs . 1 und Abs . 2 Satz 1 und 3 zuwtderhaudelt.
8 14 . Diese Verordnuug tritt « it dem Tage der Verkündung

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außer¬
krafttretens.

Kerli «, den 4. Mai 1916.
Der Stellvertreter de« Reichskanzlers . Delbrück.

E » ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommeo , daß die für
BolkSschulzwecke bestimmten Gebäude , Räume und dergl . z« andere»
als uuterrichtlichen Zwecken z. B . Unterbrioguug von KriegSgefa ».
neuen oder sonstige » Gemetndezweckcn » sw . ohne unsere vorgäugige
Genehmigung verwendet worden sind . Wir bringen daher unsere
Verfügungen a — d unter Nr . 6 , § 148 „ Hartmann , LolkSschulwese»
S . 451 " in Erinnerung , wonach in solchen Fällen jede » Mal ein
SchulvorstaodSbeschluß herbeizusühren ist , der unserer Genehmigung
bedarf . Wir ersuchen ergebenst , diese Verfügung im dortigen Kreis¬
blatt zur Kenntnis der Gemeindebehörden zu bringen.

Miesbabe « . de» 5. Mai 1916.
Kö« i- tiche ttcgicrnxg,

Abteilung für Kirchen- tut* Kchrrlroefe* .

Abdruck zur genauen Beachtung.
Diese Anträge find durch meine Hand der Königlichen Re¬

gierung vorzulegen.
MeHerbnrg , den 6. Mai 1916. Der S«« br«t.

Angebot von Lebensmitteln an die
Gemeinden.

Unter den im KreiSblatt No . 36 mitgeteilten Bedingungen
gelangen heute zum Angebot und zur Verteilung unter die bis 20.
dS . MtS . eingehenden Bestellungen:

Kaffee -Ersatz -Mischung zu 1,60 Mk . pro Pfund.
Rohkaffee zum Preise von 3,30 Mk . pro Pfund.
Schnittbohnen in Dosen ä 1 Kilo zum Preise von 1,10 Mk . p - Dose.
Stangenspargel in Dosen ä 1 Kilo zum Preise von 2,40 Mk - p . Dose.
Karotten in Dosen ä 1 Kilo zum Preise von 1,00 Mk . p . Dose.

Ferner werden die Gemeinden ersucht umgehend mitzuteilen,
welche Mengen in Konserven wie Erbsen , Bohnen . Spargel , Karotten,
Weißkohl und Kohlrabi für den kommenden Winter gewünscht werden.

Bestellungen in Teigware « sind ebenfalls sofort zu mache » .
Die Teigwaren werden nach ihrem Eintreffen sofort verteilt.

Da fortgesetzt Bestellungen seitens der Händler direkt hier
eingehen , ersuche ich in den Gemeinden nochmals darauf hinzuwetfe » ,
daß nur Bestellungen durch den Herrn Bürgermeister entgegenge¬
nommen werden . Alle Lebensmittel , die angeboten werde « , kommen
zur Verteilung nach den eingegavgenen Bestellungen . WetzengrieS
und Graupen find bei den 3 bekannten Verteilungsstellen zu haben.
Die Herren Bürgermeister kö»» eo Bestellungen hierauf bei den Ge«
weindeeingefeffenen sammeln und bei den VertetlungSstelleu die ge¬
wünschte Menge abholen laffen.

Wetzerburg. de» 15. Mai 1916.
ifftr  Usrsttzerrbe des Sreisaasschafte»

de» Kreise« Weftrrb»rg. Der Bürgermeister
_ Kappel.  _

ES sind vielfach Klagen darüber laut geworden , daß unsere
Gefangenen im Auslaod , namentlich i » Rußland , die au sie gerich¬
teten Pakete , Briefe , Karten und Geldseavungen nicht " halten.
Abgesehen von anderen Umständen liegt dieS wohl zum großen Teil
daran , daß die für die Kriegsgefangenen bestimmten Seuduoge»
mangelhaft adressiert sind . Dies gilt insbesondere von den » ach
Rußland bestimmte » Sendungen , wo Sprache und Schrift beson¬
dere Schwierigkeitr » biete « uod häufig dazu führen , daß die Gefa « >



flenett selbst ihre Adressen falsch»der usgevau ««gebe». LS em¬
pfiehlt sich deshalb dringend, daß sie von Vereinen oder Privat-
Personen an Gefangene im Ausland gerichtetes Briefe, Karten, Pa¬
kete und Geldsendungen durch Vermittlung der für diesen Zweck be¬
stehenden Auskunftsstellen vom Roten Kreuz gehe». Als solche be-
stehe« in der Provinz: Die Hilfe für kriegS-efangene Deutsche in
Cassel. Rathaus, für den Regierungsbezirk Cassel;

Der Ausschuß für deutsche Kriegsgefangenei» Frankfurta. M.
Zeil 114, für Frankfurt und Umgebung;

Die Hilfe für kriegSgefangene Deutsche in Wiesbaden, Schloß,
für des übrige« Teil des Regierungsbezirks Wiesbaden.

Diese Stelle« besitzen Verzeichnisse der Gefangenenlager im
Ausland, sie find über die in Deutschland und im Ausland für den
Postverkehr getroffenen Bestimmungen unterrichtet und können auch
sonst Auskunft über Lager- und Postverhältnisse geben. Da, wo
die Bevölkerung noch nicht genügend darüber aufgeklärt ist, möchten
wir empfehlen, einen entsprechenden Hinweis durch die örtliche Presse
zu geben.

C- ffal. den 12. April 1916.
Prosiuzial Uerei « vom Kote» Kreuz

fü» Hosteu-Nassau. Hengstenberg.

Der Welt -Krieg.
WB. Großes Hauptquartier, 14. Mai. Amtlich

Westlicher Kriegsschauplatz.
Ein Erkundungstrupp drang am Ploegsteet-Walde (nördlich

von Armentieres) in die zweite feindliche Linie ein, sprengte einen
Minenschacht und kehrte mit 10 gefangenen Engländern zurück.
In der Gegend von Givenchy-en-Gehelle fanden Minensprengun¬
gen in der englischen Stellung und für uns erfolgreiche Kämpfe
um Graben und Trichter statt.

Auf dem westlichen Maasufer wurde ein, gegen die Höhe
304 unternommener französischer Handgranatenangriff abgewiesen;
die gegenseitige Artillerietätigkeitauf beiden Maasufern war lebhaft.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.

KalkauKriega (ch auplatz.
Feindliche Flieger , die auf Mirovca und Doiran Bomben

abwarfen, wurden durch Abwehrfeuer vertrieben.
WB.  Großes Hauptquartier , 13. Mai . Amtlich

Westlicher Kriegsschauplatz.
Zwischen Argonnen und Maas fanden an einzelnen Stellen

lebhafte Handgranatenkämpfestatt. Versuche des Feindes, in dem
Walde von Avocourt und Malancourt Boden zu gewinnen,
wurden vereitelt.

Ein feindlicher Nachtangriff südwestlich des Toten Mannes
erstarb in unserem Jnfanteriefeuer.

Auf dem östlichen Maasufer erlitten die Franzosen bei
einem mißglückten Angriff am Steinbruch westlich des Ablain-
waldes beträchtliche Verluste.

Ein deutscher Kampfflieger schoß über dem Walde von
Bourgignon (südwestlich von Laon) einen feindlichen Doppeldecker
ab. Südöstlich von Armentieres wurde durch unser Abwehrfeuer
am 11. Mai ein engl. Flugzeug zum Absturz gebracht und vernichtet.

Grftlicher Kriegsschauplatz.
Nördlich des Bahnhofes Selburg wurde ein russischer An¬

griffsversuch gegen die kürzlich genommenen Gräben durch unser
Artilleriefeuer im Keime erstickt. Mehr als 100 Russen wurden
gefangen genommen.

WB.  Großes Hauptquartier , 15. Mai. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

In vielen Abschnitten der Front war die beiderseitige Ar¬
tillerie- und Patrouillentätigkeit lebhaft.

Versuche des Gegners, die neu gewonnene Stellung bei Hulluch
wieder zu nehmen, wurden, soweit sie nicht schon in unserem Ar¬
tilleriefeuer zusammenbrachen, im Nahkampf erledigt.

Im Kampfgebiet der Maas wurden Angriffe der Franzosen
am Westhange des „Toter Mann " und beim Caillettewaldemühe¬
los abgeschlagen.

Oestlicher und Balkan-Kriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oberste Heeresleitung.
Der ttnterfeebootskrieg.

Berli « , 14. Mai. (Amtlich.) Die Unterseebootserfolge im
Monat April sind:

96 feindliche Handelsschiffe
mit rund 225 000 Bruttoregistertonnen

sind durch deutsche und österreichisch-ungarische Unterseeboote
versenkt worden oder durch Minen verloren gegangen.

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

hatte eine Unterredung mit dem LandwirtSschaftSminister Freihr
von Schorlemer.Lieser, tu deren Verlauf sich der Minister wief
äußerte : Die Fleischversorgsng wird sich i» Zukunft to|(
günstiger gestalten. Der Weideauftrieb des Rindviehs läßt
Gewichtszunahme erwarten, die um so mehr für die Fleisch;
sorgung von Bedeutung sein wird, solange eS gelingt, die i
oder nicht ausreichend auSgeaiästeteu Tiere der Schlachtbank zu
ziehen. Zum Schluß wies der Minister darauf hin, daß wir
Jahre 1915 eine so geringe Ernte hatten, wie Deutschland
selten erlebte. Da8 habe natürlich der Viehhaltung sehr ungün
beeinflußt. Wenn es trotzdem gelang, mit unseren Erzeug,iff
bei eutsprecheuder Einschränkung houSzuhalten, so sei bet d
günstigen ErnteauSsichteo dieses JahreS wohl zu erwarten.
nicht allein von Aushungerung keine Rede sein könne, sondern
auch die im Jnlande erzeugten Lebensmittel in reichlichere« A
zur Verfügung stehen werden.

WTB. Berlin . 12 Mai. Wie wir hören, Hst sich
Staatssekretär deS Inner» Dr. Delbrück wegen seines Gesundhrt
zustavdeS genötigt gesehen, sein Abschiedsgesuch einzureichen.
Minister leidet an Furunkulose als Folge einer leichten
krankheit und bedarf nach ärztlichem Rat einer längeren flm
Ueber die Person seines Nachfolgers ist mit Rücksicht auf
schwebenden OrganisationSfrageneine Entscheidung erst in einix
Tagen zu erwarten. _

D4*

Aus Rah und Fern.
Mayen , 10. Mai. Jeder muß eine Zeitung lesen! Landls. 4

Peters macht darauf aufmerksam, daß heutzutage eia jeder' ti
Zeitung lesen müsse. Unkenntnis schütze nicht vor Strafe. I
sonders müßten wichtige Bekanntmachungen gelesen werden.

An» Nassau, 12. Mai. ES ist begründete Aussicht dik
Händen, daß bereits tu den nächsten Wochen dem Rrgierungsbm!
Wiesbaden durch den Biehhandelsverbandmehr Vieh wie birje
zur Verfügung gestellt werden kann. Auch Gefrierfleisch soll dl
nächst zur Einführung gelangen.

Uom Khrt « , 11. Mai. Wie von unterrichteter Stelle Hilf®
geteilt wird, ist die Futtermittelernte im Rhein-Main.Kebiet
ihrem heutigen Stand über olles erwarten gut. Der Stand
übrigen Ernte ist ebenfalls außerordentlich günstig, wenn sich<ui|
hierbei erst nach dem Einbringen etwas Bestimmte« über das
gebuiS sagen läßt. Die Aussichten aber könnten auch da gar v
günstiger sein.

Enteignung von Schlachtvieh. I » den Kreisen Ol
tauuuS und Höchst halten verschiedene Viehbesitzer ihr schlachtreij
Vieh zurück. Infolgedessen wurden Besichtigungen der BiehbestS»!
vorgeuommen und die schlachtreifen Tiere festgestellt. Bei «i
freiwilliger Abgabe erfolgte sofortige Enteignung. Deu Landwir!
sei dieS zur Warnung mitgeteilt.

D

Steckbrief-Erledigung.«Lim!
ern

Deutsches Reich.
Eine Unterredung

mit dem prruhischr « Kattdlvtrtschnflomiuister.
TV. fcrli «, 13. Mat. Eis Mitarbeiter der „Voss. Ztg."

Der a« 17. 4. 16 ( Nr. 39 v. 24.  4 .) gegen Ka>E "d,g
nier Roth August wegen unerlaubter Entfernung
-er Truppe erlasieue Steckbrief ist erledigt.

Gerichtsoffizier , Fußartl -Erf .-Batl . « Mtbi

In verzinkten D

jf«I aiichefässern,
not

iS Ackerwalzen
grosse Vorräte.

C. von Saint George,
Hachenburg.

ftfnne

Oel.
Raffiniertes , gekochtes , ge¬

bleichtes , angabeireies Lein¬
öl , Standöl , Kopal -,Bern •
stein - u Wagenlacke aller
Art in Mengen [you 3 kg an
aufwärts , zu kaufen gesucht.
Hamberg ; <*? Grans,

Köln . Fernspr. A.3807.

|Wb<Gemeindesteuerzettel
werden bei Abnahme voaj ,
Buch ohne Preiserhöhung^ fori,
Ort und Namen angefertigt.

Kreisblatt -Druckerei.

Arbeitsbücher

lenbc
N»mr

tflrr
darr

sind vorrätig in der
Kreis 'blaUdrucJceTf11
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